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1. Allgemeines 

Die Gemeinde Schattenhalb ehrt jährlich Personen und Institutionen, die 

unsere Gemeinde durch herausragende Leistungen, namentlich in den 

Bereich Sport, Kultur, Umwelt, Wirtschaft und Soziales vertreten haben. Dabei 

sind die nachstehenden Kriterien zu erfüllen. 

 

2. Wohnsitz 

Wohnhaft in Schattenhalb oder Mitglied eines Schattenhälbler Vereins oder 

einer Institution mit Sitz in Schattenhalb, 

 

3. Mindestalter 

10 Jahre 

 

4. Titel 

4.1. Medaillengewinner (Podestplätze) an nationalen (Schweizermeisterschaften) 

und internationalen Titelwettkämpfen (Einzelwettkämpfer ohne 

Berufsmeisterschaften). 

4.2. Ski-Weltcuprennen - nordisch oder alpin 

4.3. Für Schwinger, Ringer, Nationalturner: Eidgenössischer Kranz 

4.4. Feldschiessen: Fellerpreis Gold 

4.5. Für Nebenkategorien wie Senioren, Junioren oder ähnliche berechtigt nur der 

1. Rang zur Nominierung 

4.6. Aufzählung ist nicht abschliessend 

 

5. Olympische Spiele und Weltmeisterschaften 

Teilnehmer an olympischen Spielen und Weltmeisterschaften können von der 

Gemeinde speziell geehrt werden. 

 

6. Behindertensportler 

Es gelten die Punkte 2 bis 5. 

 

7. Erfolge, Ideen und Engagements 

Personen, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement einen besonderen 

Beitrag in der Gemeinde leisten oder sich mit grossen Leistungen 

ausgezeichnet haben und dafür Respekt und Anerkennung verdienen. 

 

8. Grosse Verdienste über längere Zeit 

Personen, die über längere Zeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 

gestanden haben oder über Jahre eine ehrenamtliche Tätigkeit im Interesse 

der Allgemeinheit ausgeübt haben. Dafür werden diverse Beurteilungskriterien 

beigezogen (u.a. Nachhaltigkeit, Bedeutung, Zielpublikum 

etc.). 
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9. Vorschlag zur Ehrung 

Aufgrund von ausserordentlichen Leistungen und Verdiensten gemäss diesen 

Richtlinien, können Personen von Vereinen und Privatpersonen für eine Ehrung 

vorgeschlagen werden. Dazu ist eine schriftliche Begründung nötig, welche 

vom Gemeinderat geprüft wird. 

 

10. Empfänge 

Für Empfänge (Bahnhof) sind die entsprechenden Vereine selbst zuständig. 

 

11. Zeitpunkt der Ehrungen 

Die Ehrungen finden jeweils im Juni, anlässlich der Frühjahres-

Gemeindeversammlung, statt, für Leistungen, welche seit der letzten Ehrung 

(Frühjahresversammlung Vorjahr) erbracht wurden. 

 

 

 

 

Die Richtlinien für herausragende Leistungen wurden vom Gemeinderat an seiner 

Sitzung vom 06.09.2023 genehmigt und per 01.01.2024 in Kraft gesetzt. 

 

 

 

Namens des Gemeinderates 

 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeverwalter: 

 

 

 

sig. Hannes Kohler sig. Rolf Jost 

 

 


